
 

 

 
½ Caritas Behindertenhilfe 

und Psychiatrie e.V. 
Reinhardtstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 030 284447-822 
Telefax 030 284447-828 
cbp@caritas.de 

 
½ Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Hermann-Blankenstein-Str. 30 
10249 Berlin 
Telefon 030 206411-0 
Telefax 030 206411-204 
bundesvereinigung@lebenshilfe.de 

 
½ Bundesverband anthroposophisches 

Sozialwesen e.V. 
Schloßstraße 9  
61209 Echzell-Bingenheim 
Telefon 06035 6092-10 
Telefax 06035 6092-170 
bundesverband@anthropoi.de 

 
½ Der evangelische Fachverband  

für Teilhabe e.V. (BeB) 
Invalidenstr. 29 
10115 Berlin 
Telefon 030 83001-270 
Telefax 030 83001-275 
info@beb-ev.de 

 
½ Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
Telefon 0211 64004-0 
Telefax 0211 64004-20 
info@bvkm.de 

Medienmitteilung 
 
Verhinderungspflege muss  
erhalten bleiben! 
Fachverbände fordern gute Pflege und bessere Unterstützung 
für pflegende Angehörige 
 
Berlin, 5. März 2026 – Auf ihrer Frühjahrs-Konferenz haben die Fachver-
bände für Menschen mit Behinderung das Positionspapier „Gute Pflege für 
Menschen mit Behinderung und bessere Unterstützung für pflegende An-
gehörige!“ verabschiedet. In dem Papier machen die Fachverbände deut-
lich, was sie von der Pflegereform der Bundesregierung erwarten. 
 
„Die Verhinderungspflege muss in der bisherigen Höhe und Flexibilität erhalten 
bleiben“, fordert Beate Bettenhausen, Vorsitzende des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) im Namen der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung. „Sie ist die wichtigste Entlastungsleistung für pfle-
gende Angehörige. Einschnitte bei der Verhinderungspflege, für die derzeit jähr-
lich 3.539 Euro zur Verfügung stehen, darf es deshalb nicht geben.“ 
 
Sorge macht den Fachverbänden, dass bei der anstehenden Pflegereform ein 
Sachleistungs- und ein Entlastungsbudget angedacht sind, für das zur Gegenfi-
nanzierung jeweils Teile der Ausgaben für die Verhinderungspflege eingesetzt 
werden sollen. Die Verhinderungspflege ermöglicht es pflegenden Angehörigen, 
einen Ersatz für die Pflege zu organisieren, wenn sie selbst beispielsweise auf-
grund wichtiger Termine oder Urlaubs an der Pflege gehindert sind. Es ist zu 
befürchten, dass künftig weniger Geld dafür zur Verfügung steht und die Leistung 
auch nicht mehr so flexibel einsetzbar ist wie bisher. 
 
„Wir fordern außerdem, dass Heilerziehungspflegende im Tätigkeitsfeld der Ein-
gliederungshilfe als ausgebildete Pflegefachpersonen anerkannt werden. Das 
sollte bundesweit einheitlich im Pflegeberufegesetz geregelt werden“, betont 
Beate Bettenhausen nachdrücklich. „Heilerziehungspflegende gewährleisten 
aufgrund ihrer spezifischen Ausbildung die teilhabeorientierte Pflege von Men-
schen mit Behinderung. Ihre derzeit fehlende Anerkennung als Pflegefachperso-
nen gefährdet die Versorgungsqualität von Menschen mit Behinderung und ver-
schärft den Fachkräftemangel unnötig.“ 
 
Zu ihren Forderungen und Erwartungen an eine Pflegereform haben sich die 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung mit der Pflegebevollmächtigten 
der Bundesregierung, Katrin Staffler, der pflegepolitischen Sprecherin von Bünd-
nis 90/Die Grünen, Simone Fischer, und Dr. Martin Schölkopf, Abteilungsleiter im 
Bundesgesundheitsministerium, ausgetauscht.  
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Weiterführende Informationen  
 

• Eckpunkte des Zukunftspakts Pflege: Die Fach-Arbeitsgruppen „Versorgung“ 
und „Finanzierung“ im Zukunftspakt Pflege haben am 11. Dezember 2025 fach-
liche Eckpunkte für eine nachhaltige Struktur- und Finanzierungsreform in der 
Pflegeversicherung veröffentlicht. Dort werden erste Vorschläge für eine Pfle-
gereform, die am 1. Januar 2027 in Kraft treten soll, grob skizziert.  
 

• Positionspapier der Fachverbände: In ihrem Positionspapier „Gute Pflege für 
Menschen mit Behinderung und bessere Unterstützung für pflegende Angehö-
rige!“ vom 4. März 2026 positionieren sich die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung zu den Eckpunkten des Zukunftspakts Pflege vom 11. Dezember 
2025. 
 

 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren rund 90 Prozent der 
Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher 
Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der Zusammenarbeit der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum 
Recht auf Selbstbestimmung und auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Mehr Informationen unter: www.diefach-
verbaende.de 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Z/Zukunftspakt_Pflege/20251211_Papier_der_Fachebenen.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Z/Zukunftspakt_Pflege/20251211_Papier_der_Fachebenen.pdf
https://diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/20260304_Positionspapier-der-Fachverbaende-zum-Zukunftspakt-Pflege.pdf
https://diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/20260304_Positionspapier-der-Fachverbaende-zum-Zukunftspakt-Pflege.pdf
https://diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/20260304_Positionspapier-der-Fachverbaende-zum-Zukunftspakt-Pflege.pdf
http://www.diefachverbaende.de/
http://www.diefachverbaende.de/

